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RS OGH 1956/3/2 1ZR161/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1956

Norm

UWG §2 D6

Rechtssatz

Der Hinweis "DRP angemeldet", den eine Partei in ihrer Werbung noch im Jahre 1950 verwendet, kann bei den

angesprochenen Abnehmerkreisen den unrichtigen Eindruck eines besonders günstigen Angebots hervorrufen, wenn

es sich um eine Anmeldung handelt, die vom Reichspatentamt noch nicht bekanntgemacht war.
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